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1 Zahlungsverkehr Statistik  

 

1.1 Morbi-RSA: Einspielung der aktuellen Postleitzahlendatei für 
die Austauschmeldung Satzart 100 Berichtsjahr 2024 zur 
Ermittlung des amtlichen Gemeindeschlüssels für die 
Datenmeldungen im Mai 2026 

 

Der amtliche Gemeindeschlüssel in der Satzart 100, 110 und 111 wird aus der Meldeadresse 

der versicherten Person (Postleitzahl (PLZ) und Ort) und den Informationsstrukturdaten (ISD-

Daten) für die Postleitzahlen ermittelt.  

Für die anstehende Austauschmeldung im Mai 2026 ist gemäß den Vorgaben der Bestim-

mung nach § 267 Abs. 4 SGB V Anlage 1.5 die Postleitzahlendatei mit Stand Februar 2026 

zu verwenden.  

Die aktuelle Postleitzahlendatei mit Stand GV100 Februar 2026 ist durch Datacenter (Datei-

name: PLZ_ALLE_U_20260409_80 und 81) im April 2026 unter der nachfolgenden Vor-

gangsnummer freigegeben und ausgeliefert worden: PK-758034 

 

Administrationsclient: Fachbereiche  → Querschnitt  → ISD-Freigaben bearbeiten: 

 

 

Sofern noch nicht erfolgt, bitten wir Sie, die aktuelle Fassung der Postleitzahlendatei zu im-

portieren, damit die korrekte Ermittlung des amtlichen Gemeindeschlüssels für die Korrektur-

datenmeldung Satzart 100 Berichtsjahr 2024 sichergestellt ist. 

 

1.2 Datentransparenz 

 

Aus gegebenem Anlass möchten wir noch einmal darauf hinweisen, dass die Datenmeldung 

zur Datentransparenz über den Batch „Datenabzug Datentransparenz versenden“ immer für 

alle Leistungsbereiche in einem Durchgang vorgenommen werden muss.  
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Die Auswahl einzelner Satzarten in diesem Batch wurde lediglich für ein folgendes Korrektur-

verfahren implementiert, welches aber noch nicht komplett umgesetzt wurde und daher noch 

nicht genutzt werden kann. 

 

 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 

 


